
— die Europäische Kommission zu verurteilen, an die Klägerin
nen eine Entschädigung in Höhe von 1 014 400 Euro, die 
infolge der Geldentwertung, die bis zum Zeitpunkt der Ver
kündung des den Schaden festsetzenden Urteils eintritt, neu 
zu bewerten ist, zuzüglich Verzugszinsen ab Verkündung 
des Urteils bis zur vollständigen Zahlung zu berechnen sind, 
zu zahlen; 

— die Europäische Kommission zu verurteilen, die gesamten 
Kosten einschließlich der Kosten der Klägerinnen zu tragen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Zur Stützung der Nichtigkeitsklage machen die Klägerinnen 
zwei Klagegründe geltend: 

1. Verstoß gegen Art. 89 der Haushaltsordnung ( 1 ), da der be
treffende Auftrag zweimal hintereinander an die ABELAG 
AVIATION im Rahmen von Rahmenverträgen ohne wirk
same Öffnung für den Wettbewerb vergeben worden sei, da 
in beiden Fällen ausschließlich die ABELAG AVIATION zur 
Angebotsabgabe zugelassen worden sei. 

2. Verstoß gegen Art. 123 Abs. 1 Unterabs. 3 der Durchfüh
rungsbestimmungen ( 2 ), da der Zuschlag für den betreffen
den Auftrag an die ABELAG AVIATION erteilt worden sei, 
ohne eine ausreichende Zahl von Bewerbern zuzulassen, um 
durch einen Vergleich verschiedener Angebote und die Er
teilung des Zuschlags an das günstigste Angebot einen ech
ten Wettbewerb zu gewährleisten. 

( 1 ) Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 
2002 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der 
Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 248, S. 1). 

( 2 ) Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2342/2002 der Kommission vom 23. 
Dezember 2002 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung 
(EG, Euratom) Nr. 1065/2002 des Rates über die Haushaltsordnung 
für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (ABl. 
L 357, S. 1). 

Klage, eingereicht am 27. Juni 2012 — El Corte Inglés/ 
HABM — Sohawon (FREE YOUR STYLE.) 

(Rechtssache T-282/12) 

(2012/C 258/46) 

Sprache der Klageschrift: Spanisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spanien) (Prozessbevoll
mächtigte: Rechtsanwälte E. Seijo Veiguela, J. Rivas Zurdo und I. 
Munilla Muñoz) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Nadia 
Mariam Sohawon (London, Vereinigtes Königreich) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 17. April 2012 in der Sache 
R 1825/2010-4 aufzuheben, festzustellen, dass der Be
schwerde der Widersprechenden vor dem HABM nach Art. 
8 Abs. 1 Buchst. b GMV für folgende Dienstleistungen der 
Klasse 35 hätte stattgegeben werden müssen: Einzelhandels
dienstleistungen, Großhandelsdienstleistungen, Versandhandel 
und elektronischer Einzelhandel, alles in Bezug auf Bekleidungs
stücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen, und die Entscheidung 
der Widerspruchsabteilung, die Gemeinschaftsmarke 
Nr. 7 396 468 „FREE YOUR STYLE.“ (Wortbildmarke) ins
gesamt zur Eintragung zuzulassen, aufzuheben; 

— dem oder den Beteiligten, die der vorliegenden Klage ent
gegentreten, die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Nadia Mariam Sohawon. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Bildmarke „FREE YOUR STYLE.“ 
für Waren und Dienstleistungen der Klassen 25, 35 und 41 
— Anmeldung der Gemeinschaftsmarke Nr. 7 396 468. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Klägerin. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Spanische und Gemeinschaftswortmarke „FREE STYLE“ für 
Waren der Klassen 3, 18 und 25. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Zurückweisung des Wider
spruchs. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Teilweise Zurückweisung der 
Beschwerde. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung Nr. 207/2009. 

Klage, eingereicht am 29. Juni 2012 — Oro Clean Chemie/ 
HABM — Merz Pharma (PROSEPT) 

(Rechtssache T-284/12) 

(2012/C 258/47) 

Sprache der Klageschrift: Deutsch 

Verfahrensbeteiligte Parteien 

Klägerin: Oro Clean Chemie AG (Fehraltorf, Schweiz) (Prozess
bevollmächtigter: Rechtsanwalt F. Ekey) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle)
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